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RS OGH 1985/10/15 4Ob513/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1985

Norm

ABGB §6

ABGB §7

B-VG Art89

B-VG Art140

Rechtssatz

Die bloße Möglichkeit, daß ein Gesetz ohnehin "verfassungskonform" ausgelegt wird, reicht - wenn auch eine solche

Auslegung im Zweifel geboten erscheint - solange nicht aus, Bedenken gegen dessen Verfassungsmäßigkeit zu

beseitigen, als auch die "verfassungswidrige" Auslegung bei der Anwendung des Gesetzes in Frage kommt.

(Anrufung des VfGH)
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